
Verpflichtungserklärung Tariftreue und Mindestlohnpflicht –Stand 06/2026 

(Name und Anschrift des Bieters / Auftragnehmers) 

Vergabenummer: 

Verpflichtungserklärung 

zu Tariftreue und Mindestlohn bei öffentlichen Aufträgen unter Berücksichtigung der 
Vorgaben des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) vom 17. Juni 2026, 
GVBl. 2026 Nr. 40  

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und 
Mindestlohn entsprechend den Vorgaben des § 4 HVTG zur Zahlung des Mindestlohns gemäß 
§ 20 des Mindestlohngesetzes (MiLoG) bzw. des Tariflohns nach dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz (AEntG) nicht auf Beschäftigte bezieht, die bei einem Bieter oder
Nachunternehmer im EU-Ausland beschäftigt sind und die Leistung im EU-Ausland erbringen.

Nachfolgende Erklärung ist mit dem Angebot abzugeben. 

1. Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,

meinen/unseren Beschäftigten bei der Ausführung der Leistung mindestens das
Entgelt zu gewähren, das nach § 4 Abs. 1 und 3 HVTG in einer Rechtsverordnung des
Landes für die Erbringung der betreffenden Leistung verbindlich vorgegeben wird.
Soweit eine solche Rechtsverordnung keine Anwendung findet, verpflichte/n ich/wir
mich/uns, bei der Ausführung der Leistung mindestens das Entgelt zu gewähren, das
nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz für
allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit
den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetz für allgemeinverbindlich erklärten
Tarifvertrag, einer nach § 7, § 7a oder § 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder
einer nach § 3a des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes erlassenen
Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben wird. Ich/wir
nehme/n weiterhin zur Kenntnis, dass bei Vorliegen von Anhaltspunkten dafür, dass
gegen diese Verpflichtungen verstoßen wird, auf Anforderung dem öffentlichen
Auftraggeber oder dem Besteller deren Einhaltung nachzuweisen ist.

 meinen/unseren Beschäftigten bei der Ausführung einer Leistung über
Verkehrsleistungen und freigestellte Schülerverkehre mindestens das in Hessen für
diese Leistung in einem einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen
Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt einschließlich der
Aufwendungen für die Altersversorgung und der für entgeltrelevant erklärten
Bestandteile dieser Tarifverträge zu zahlen und Erhöhungen während der
Ausführungszeit vorzunehmen. Ausgenommen hiervon sind Auszubildende.
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2. Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir nicht wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG 
(Bußgeldvorschriften) mit einer Geldbuße von wenigstens 2.500 Euro belegt worden 
bin/sind und damit nicht die Voraussetzungen für einen Ausschluss von der 
Auftragsvergabe nach § 19 Abs. 1 und 3 MiLoG vorliegen. 

 

3. Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, für den Fall des Einsatzes von Nachunternehmen, mit 
diesen die Erfüllung der Verpflichtungen nach den §§ 4, 5 und 10 HVTG vertraglich zu 
vereinbaren. Spätestens vor Beginn der Ausführung der Leistung durch das 
Nachunternehmen habe ich/haben wir dem Auftraggeber eine Verpflichtungserklärung 
des Nachunternehmens im vorstehenden Sinne vorzulegen; bei Bauleistungen ist bis 
zum 24. Dezember 2026 sowohl die Vorlage einer Verpflichtungserklärung als auch die 
Angabe der Präqualifikationsnummer Tarif möglich. Ab dem 25. Dezember 2025 ist bei 
Bauleistungen zwingend die Präqualifikationsnummer Tarif für das vorgesehene 
Nachunternehmen anzugeben. Gleiches gilt, wenn ich/wir oder ein beauftragtes 
Nachunternehmen zur Ausführung des Auftrags Arbeitskräfte eines 
Verleihunternehmens einsetze(n)/einsetzt. Diese Verpflichtung gilt entsprechend auch 
für alle weiteren Nachunternehmen und Verleihunternehmen.  

 

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, 

dass ein nachweislich schuldhafter Verstoß gegen meine/unsere Verpflichtungen  

• den Ausschluss meines/unseres Unternehmens von diesem Vergabeverfahren zur 
Folge haben kann, 

• den Ausschluss meines/unseres Unternehmens für die Dauer von bis zu drei Jahren 
von der Vergabe öffentlicher Aufträge der ausschließenden Vergabestelle zur Folge 
haben kann, 

• eine Vertragsstrafe zur Folge haben kann, 
• den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung berechtigen kann. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

(Ort/Datum)  (Firmenbezeichnung/-Stempel)  Name des Erklärenden *) 

*) Die Erklärung ist in Textform gem. § 126 b BGB abzugeben. 
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